
 

 
 

HANSAINVEST 
Hanseatische Investment-GmbH Hamburg 

 
Wichtige Mitteilung an unsere Anleger 

 
Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen der Sondervermögen  

“ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds” und “ARTUS Europa Core Satelliten Strategie 
HI Fonds” 

 
Die HANSAINVEST hat die §§ 1, 2, und 3 der Besonderen Vertragsbedingungen geändert. Danach 
soll das Sondervermögen nunmehr auch bis zu 100 % des Wertes des Sondervermögens in Andere 
Wertpapiere investieren dürfen. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere gemäß § 47 InvG dürfen für 
das Sondervermögen weiterhin nicht erworben werden. Diese Änderung dient der Erweiterung der 
Anlagemöglichkeiten des Sondervermögens insbesondere auch um Schuldverschreibungen. 
 
Wir bieten den Anlegern an, die Anteile an den Sondervermögen in Anteile an Sondervermögen mit 
vergleichbaren Anlagegrundsätzen kostenlos umzutauschen. 
    
Die Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen wurde jeweils mit Schreiben vom 04. August 
2008 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht genehmigt. 
 
Die Änderung tritt mit Wirkung zum 01. April 2009 in Kraft. 
 
Darüber hinaus hat die HANSAINVEST § 7 Abs. 4 der Besonderen Vertragsbedingungen um die Ziffer 
r) erweitert und die Ziffern i) und l) ergänzt. 
 
Die Änderung des § 7 Abs. 4 der Besonderen Vertragsbedingungen bedarf nicht der Genehmigung 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Sie tritt mit Wirkung zum 01. April 2009 in Kraft.   
 
Nachstehend finden Sie bitte die jeweils geänderte Präambel, die jeweils geänderten §§ 1, 2, 3 und § 
4 Abs. 1 und Abs. 5 der Besonderen Vertragsbedingungen sowie den jeweils geänderten § 7 Abs. 4 
der Besonderen Vertragsbedingungen in neuer Fassung abgedruckt. 
 

Die Geschäftsleitung 
 
 
ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds 
 

„Besondere Vertragsbedingungen 
 

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern und der HANSAINVEST Hanseatische 
Investment-GmbH, Hamburg, (nachstehend “Gesellschaft” genannt) für das von der Gesellschaft aufgelegte 

richtlinienkonforme Sondervermögen ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds, die nur in 
Verbindung mit den für das jeweilige Sondervermögen von der Gesellschaft aufgestellten “Allgemeinen 

Vertragsbedingungen” gelten. 

ANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZEN 

§ 1 Vermögensgegenstände 

Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen folgende Vermögensgegenstände erwerben: 

1. Andere Wertpapiere gemäß § 47 InvG, insbesondere Schuldverschreibungen, 

2. Geldmarktinstrumente gemäß § 48 InvG, 



 

3. Bankguthaben gemäß § 49 InvG, 

4. Investmentanteile gemäß § 50 InvG,  

5. Derivate gemäß § 51 InvG, 

6. Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 52 InvG. 
 
§ 2 Nicht zulässige Vermögensgegenstände 

Aktien und Aktien gleichwertige Papiere gemäß § 47 InvG dürfen für das Sondervermögen nicht 
erworben werden. 
 
§ 3 Anlagegrenzen 

1. Die Gesellschaft darf bis zu 100 % des Wertes des Sondervermögens in Wertpapiere gemäß § 1 
Nr. 1 und nach Maßgabe des § 5 der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ anlegen. Die in Pension 
genommenen Wertpapiere sind auf die Anlagegrenzen des § 60 Abs. 1 und 2 InvG anzurechnen. 

2. Die Gesellschaft darf bis zu 100 % des Wertes des Sondervermögens in Geldmarktinstrumenten 
gemäß § 1 Nr. 2 und nach Maßgabe des § 6 der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ und in 
Bankguthaben gemäß § 1 Nr. 3 und nach Maßgabe des § 7 Satz 1 der „Allgemeinen 
Vertragsbedingungen“ anlegen. Die in Pension genommenen Geldmarktinstrumente sind auf die 
Anlagegrenzen des § 60 Abs. 1 und 2 InvG anzurechnen und die Beträge, die die Gesellschaft als 
Pensionsnehmer gezahlt hat, sind anzurechnen.  

3. Die Gesellschaft darf bis zu 100 % des Wertes des Sondervermögens in Anteilen an in- oder 
ausländischen Investmentvermögen gemäß § 1 Nr. 4 und nach Maßgabe des § 8 der 
„Allgemeinen Vertragsbedingungen“ anlegen. Die in Pension genommenen Investmentanteile sind 
auf die Anlagegrenzen der §§ 61 und 64 Abs. 3 InvG anzurechnen. 

 
§ 4 Anteilklassen 

1. Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der Allgemeinen 
Vertragsbedingungen gebildet werden, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, des 
Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von 
Währungssicherungsgeschäften, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer 
Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig 
und liegt im Ermessen der Gesellschaft. 

[…] 

5. Die bestehenden Anteilklassen werden sowohl im ausführlichen Verkaufsprospekt als auch im 
Jahres- und Halbjahresbericht einzeln aufgezählt. Die die Anteilklassen kennzeichnenden 
Ausgestaltungsmerkmale (Ausgabeaufschlag, Rücknahmeabschlag, Währung des Anteilwertes, 
Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder Kombination dieser Merkmale) werden im 
ausführlichen Verkaufsprospekt und im Jahres- und Halbjahresbericht im Einzelnen beschrieben.“ 

[…] 
 
§ 7 Kosten 

[…] 

4. Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten des 
Sondervermögens: 

a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen 
entstehende Kosten; 

b) im Zusammenhang mit der Fondsauflegung entstandene Kosten; diese Kosten können über 
einen Zeitraum bis zu vier Jahren ratierlich belastet werden; 

c) bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung 
ausländischer Wertpapiere im Ausland; 



 

d) Kosten für den Druck und Versand der Jahres- und Halbjahresberichte und ggf. des 
Auflösungsberichtes; 

e) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und 
Rücknahmepreise und ggf. der Thesaurierungen bzw. Ausschüttungen und des 
Auflösungsberichtes; 

f) Kosten für die Prüfung des Sondervermögens durch den Abschlussprüfer der Gesellschaft; 

g) Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und der Bescheinigung, dass 
die steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden;  

h) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung eventuell entstehende 
Steuern; 

i) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des 
Sondervermögens einschließlich marken- und wettbewerbsrechtlicher Fragestellungen; 

j) Kosten für die Erfüllung von Vertriebserfordernissen im Ausland, einschließlich 
Anzeigekosten, Kosten für aufsichtsrechtliche Bestimmungen im In- und Ausland, Rechts- und 
Steuerberatungskosten in diesem Zusammenhang sowie Übersetzungskosten; 

k) Kosten für die Erstellung und den Druck sowie ggf. erforderlicher Übersetzungen von 
Verkaufsprospekten; 

l) Kosten im Zusammenhang mit Börsennotierungen oder Notierungen bei Kreditinstituten und 
Finanzdienstleistungsinstituten; 

m) Kosten im Zusammenhang mit der Genehmigung oder Änderung von Vertragsbedingungen; 

n) Rechts- und Steuerberatungskosten im Zusammenhang mit dem Sondervermögen; 

o) gegebenenfalls Kosten zur Analyse des Anlageerfolges durch Dritte; 

p) Kosten für das Rating von Vermögensgegenständen; 

q) Kosten im Zusammenhang mit Anlageausschusssitzungen; 

r) Kosten für die Beurteilung des Sondervermögens durch Ratingagenturen; 

s) Kosten für die Werbung und solche, die unmittelbar im Zusammenhang mit dem Anbieten und 
dem Verkauf von Anteilen anfallen; 

t) Versicherungskosten; 

u) Kosten im Zusammenhang mit dem Risikomanagement; 

v) Kosten für Performance-Attribution; 

w) Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtigten. 

[…]“ 
 
 
ARTUS Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds 
 

„Besondere Vertragsbedingungen 
 

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern und der HANSAINVEST Hanseatische 
Investment-GmbH, Hamburg, (nachstehend “Gesellschaft” genannt) für das von der Gesellschaft aufgelegte 

richtlinienkonforme Sondervermögen ARTUS Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds, die nur in 
Verbindung mit den für das jeweilige Sondervermögen von der Gesellschaft aufgestellten “Allgemeinen 

Vertragsbedingungen” gelten. 



 

ANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZEN 

§ 1 Vermögensgegenstände 

Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen folgende Vermögensgegenstände erwerben: 

1. Andere Wertpapiere gemäß § 47 InvG, insbesondere Schuldverschreibungen, 

2. Geldmarktinstrumente gemäß § 48 InvG, 

3. Bankguthaben gemäß § 49 InvG, 

4. Investmentanteile gemäß § 50 InvG,  

5. Derivate gemäß § 51 InvG, 

6. Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 52 InvG. 
 
§ 2 Nicht zulässige Vermögensgegenstände 

Aktien und Aktien gleichwertige Papiere gemäß § 47 InvG dürfen für das Sondervermögen nicht 
erworben werden. 
 
§ 3 Anlagegrenzen 

1. Die Gesellschaft darf bis zu 100 % des Wertes des Sondervermögens in Wertpapiere gemäß § 1 
Nr. 1 und nach Maßgabe des § 5 der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ anlegen. Die in Pension 
genommenen Wertpapiere sind auf die Anlagegrenzen des § 60 Abs. 1 und 2 InvG anzurechnen. 

2. Die Gesellschaft darf bis zu 100 % des Wertes des Sondervermögens in Geldmarktinstrumenten 
gemäß § 1 Nr. 2 und nach Maßgabe des § 6 der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ und in 
Bankguthaben gemäß § 1 Nr. 3 und nach Maßgabe des § 7 Satz 1 der „Allgemeinen 
Vertragsbedingungen“ anlegen. Die in Pension genommenen Geldmarktinstrumente sind auf die 
Anlagegrenzen des § 60 Abs. 1 und 2 InvG anzurechnen und die Beträge, die die Gesellschaft als 
Pensionsnehmer gezahlt hat, sind anzurechnen.  

3. Die Gesellschaft darf bis zu 100 % des Wertes des Sondervermögens in Anteilen an in- oder 
ausländischen Investmentvermögen für das Sondervermögen gemäß § 1 Nr. 4 und nach 
Maßgabe des § 8 der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ anlegen. Die in Pension genommenen 
Investmentanteile sind auf die Anlagegrenzen der §§ 61 und 64 Abs. 3 InvG anzurechnen. 

4. Das Sondervermögen muss überwiegend bestehen aus Vermögensgegenständen europäischer 
Aussteller bzw. Schuldner bzw. in- oder ausländischen Investmentvermögen, die nach den 
Vertragsbedingungen oder der Satzung überwiegend in Vermögensgegenständen europäischer 
Aussteller bzw. Schuldner anlegen. 

 
§ 4 Anteilklassen 

1. Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der Allgemeinen 
Vertragsbedingungen gebildet werden, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, des 
Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von 
Währungssicherungsgeschäften, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer 
Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig 
und liegt im Ermessen der Gesellschaft. 

[…] 

5. Die bestehenden Anteilklassen werden sowohl im ausführlichen Verkaufsprospekt als auch im 
Jahres- und Halbjahresbericht einzeln aufgezählt. Die die Anteilklassen kennzeichnenden 
Ausgestaltungsmerkmale (Ausgabeaufschlag, Rücknahmeabschlag, Währung des Anteilwertes, 
Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder Kombination dieser Merkmale) werden im 
ausführlichen Verkaufsprospekt und im Jahres- und Halbjahresbericht im Einzelnen beschrieben.“ 

[…] 



 

§ 7 Kosten 

[…] 

4. Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten des 
Sondervermögens: 

a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen 
entstehende Kosten; 

b) im Zusammenhang mit der Fondsauflegung entstandene Kosten; diese Kosten können über 
einen Zeitraum bis zu vier Jahren ratierlich belastet werden; 

c) bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung 
ausländischer Wertpapiere im Ausland; 

d) Kosten für den Druck und Versand der Jahres- und Halbjahresberichte und ggf. des 
Auflösungsberichtes; 

e) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und 
Rücknahmepreise und ggf. der Thesaurierungen bzw. Ausschüttungen und des 
Auflösungsberichtes; 

f) Kosten für die Prüfung des Sondervermögens durch den Abschlussprüfer der Gesellschaft; 

g) Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und der Bescheinigung, dass 
die steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden;  

h) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung eventuell entstehende 
Steuern; 

i) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des 
Sondervermögens einschließlich marken- und wettbewerbsrechtlicher Fragestellungen; 

j) Kosten für die Erfüllung von Vertriebserfordernissen im Ausland, einschließlich 
Anzeigekosten, Kosten für aufsichtsrechtliche Bestimmungen im In- und Ausland, Rechts- und 
Steuerberatungskosten in diesem Zusammenhang sowie Übersetzungskosten; 

k) Kosten für die Erstellung und den Druck sowie ggf. erforderlicher Übersetzungen von 
Verkaufsprospekten; 

l) Kosten im Zusammenhang mit Börsennotierungen oder Notierungen bei Kreditinstituten und 
Finanzdienstleistungsinstituten; 

m) Kosten im Zusammenhang mit der Genehmigung oder Änderung von Vertragsbedingungen; 

n) Rechts- und Steuerberatungskosten im Zusammenhang mit dem Sondervermögen; 

o) gegebenenfalls Kosten zur Analyse des Anlageerfolges durch Dritte; 

p) Kosten für das Rating von Vermögensgegenständen; 

q) Kosten im Zusammenhang mit Anlageausschusssitzungen; 

r) Kosten für die Beurteilung des Sondervermögens durch Ratingagenturen; 

s) Kosten für die Werbung und solche, die unmittelbar im Zusammenhang mit dem Anbieten und 
dem Verkauf von Anteilen anfallen; 

t) Versicherungskosten; 

u) Kosten im Zusammenhang mit dem Risikomanagement; 

v) Kosten für Performance-Attribution; 

w) Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtigten. 

[…]“ 
 
 


